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Übersicht der Stellungnahmen zum Entwurf  8. Änderung des FNP „Wohngebiet Vor dem Muldedamm“, „Mittelstraße“, „Schleswiger 
Straße“ 
 
Stellungnahme TöB:          In der Begründung zum F NP 
 

1. Abwasserzweckverband         berücksichtigt 
2. Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt    nicht berücksichtigt 
3. Kreiswerke Anhalt-Bitterfeld        berücksichtigt 
4. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie     berücksichtigt 
5. Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft    berücksichtigt 
6. Landesstraßenbaubehörde Ost        berücksichtigt 
7. Landkreis Anhalt-Bitterfeld         berücksichtigt 
8. LMBV            berücksichtigt 
9. MDSE            berücksichtigt 
10. MITNETZ-Strom          nicht berücksichtigt 
11. Regionale Planungsgemeinschaft ABW       berücksichtigt 
12. Telekom           nicht berücksichtigt 
13. Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen        nicht berücksichtigt 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
Der AZV verweist auf die Stellungnahme zum Vorentwurf vom 
13.03.2018. 
 
Für alle 3 Teilgebiete ist die Ableitung von Niederschlagswasser über 
die Verbandsanlage nur begrenzt möglich. 
 
Die Hinweise wurden unter Punkt 5.6. in die Begründ ung 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

  
1 – Abwasserzweckverband Westliche Mulde - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
Durch das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt 
wird die Umwandlung der Fläche für die Landwirtschaft in 
Wohnbaufläche im Teilbereich 1 - “Wohngebiet Vor dem Muldedamm“ 
abgelehnt. 
 
Nach § 15 des Landwirtschaftsgesetzes LSA darf landwirtschaftlich 
genutzter Boden nur in begründeten Ausnahmefällen der Nutzung 
entzogen werden. 
 
Entsprechend den Stadtratsbeschlüssen-Nr.299-2017 (Bebauungsplan 
Nr. 09-2017btf "Wohngebiet Vor dem Muldedamm") und 300-2017 
(Änderung des Flächennutzungsplanes) vom 13.12.2017 ist es der 
ausdrückliche Wille der Stadt Bitterfeld-Wolfen die Entwicklung der 
Fläche zu forcieren. 
 
Es wird bemängelt, nicht alle Möglichkeiten der Innenentwicklung, 
insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken, und andere 
Nachverdichtungsmöglichkeiten, ausgeschöpft zu haben und somit den 
Verlust der 2,45ha großen Ackerfläche zu verhindern.  
Im Vorfeld wurde durch die Stadt eine Bestandsaufnahme von 
potenziellen Wohnbauflächen erstellt und auf Umsetzbarkeit geprüft. 
Das Ergebnis ist im Vorentwurf der 1. Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes dargestellt. Bestandteil ist auch die hier 
gegenständliche Flächenausweisung. 
 

 
2 – Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Die weiteren Verfahrensschritte folgen derzeit. Ergänzend erwähnt sei, 
dass mit der Fortschreibung der Flächennutzungsplanung auch 
landwirtschaftliche Fläche, z.B. im Bereich TH 1.1 (nördlich der 
Wolfener Straße) der Gemarkung Thalheim, zurückgegeben wird. Damit 
wird die Bodennutzung gem. §1 Abs. 5 und 1a Abs. 2 BauGB 
ausreichend in Einklang gebracht. 
 

Die Ansiedlung von Eigenheimstandorten ist im Rahmen der 
Innenentwicklung nicht im ausreichenden Maße möglich, sodass die 
Wahl einer Fläche mit entsprechenden Eigenschaften unausweichlich 
ist. Dieses Gebiet ist in vorausgegangenen Planungen als Wohngebiet 
mit einer beachtlich größeren Ausdehnung hervorgegangen. 
Die angelegten Straßenverläufe „Vor dem Muldedamm“ stellen 
diesbezüglich. eine weitere Entwicklung in Aussicht. Die vorhandene 
Bebauung kann durch die Neuausweisung sinnvoll abgerundet werden. 
 

Im vorliegenden Umweltbericht ergänzend zum Bebauungsplan 09-
2017btf „Wohngebiet Vor dem Muldedamm“ wurde der Verlust von 
2,45ha Ackerland berücksichtigt und entsprechende Maßnahmen (M1-
M3) zur Kompensation umgesetzt.  
 

Die Einwände werden nicht berücksichtigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

 
2 - Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
Der FNP legt die Art der Bodennutzung fest und stellt diese in den 
Grundzügen dar. Eine plangetreue Ausweisung der Verkehrsflächen ist 
auch aufgrund des Maßstabes (1:10.000) nicht möglich. Diese erfolgt 
erst im Rahmen des Bebauungsplanes, der aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt wird. 
 
Der Hinweis wird in der Begründung unter Punkt 6 er wähnt . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

 
 

3 – Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
Die ergänzende Formulierung unter Punkt 7.1 „Kultur - und 
sonstige Schutzgüter“ der Begründung wurde zur Kenn tnis 
genommen und geändert. 
 
 
Die Anmerkung schließt die gesetzliche Meldepflicht im Plangebiet nicht 
aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung: 
 

 
4 – Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf  
 
Teilbereich 1 „Wohngebiet Vor dem Muldedamm“ 
 
1)Die betreffenden Flächen sind gem. Regionalem Entwicklungsplan 
Vorbehaltsgebiet für den Hochwasserschutz und 
Hochwasserrisikogebiet gem. §78b WHG. Es besteht die Gefahr der 
Überflutung durch Versagen oder Überlastung von 
Hochwasserschutzanlagen.  
 

2)Die gesetzlichen Regelungen für diese Gebiete sind einzuhalten.  
 
Die Einstufung als Vorbehaltsgebiet ist lediglich eine vorbeugende 
Maßnahme um mögliche Schäden im Falle eines Hochwassers zu 
minimieren. 
 
 
Der Hinweis wurde in Punkt 5.6 der Begründung aufge nommen. 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   

 

 
5 - Amt Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
Der Hinweis zum Bundesverkehrswegeplan 2030 wurde z ur Kenntnis 
genommen und unter Punkt 3.1.4 Gebiets-/ Bestandssi tuation in der 
Begründung geändert. 
 
Der Änderung des FNP wird zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   

 
 

6 – Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt Regionalbereich Ost - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
Hinweise wurden zu folgenden Bereichen geäußert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 – Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
6) Altlasten/Bodenschutz Teilbereich 2 „Mittelstraße“ 
 
Da für die Flurstücke 20, 21, 169, 170 und 171/2 in der Flur 39 eine 
Altlastenfreistellung vorliegt, erfolgt eine Einbeziehung der 
Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF) in die Stellungnahme. 
 
Aufgreifen der Grundwasserbelastung aus Kapitel 3.2.4 in das Kapitel 
5.6. „Wasserecht“. 
Aussagen zur Bodenkontamination in Kapitel 7.1 „Boden“ aufnehmen. 
Abweichung von ortsnaher Versickerung, wenn belastete Bereiche nicht 
mit geplantem Bauvorhaben beseitigt werden. 
Im Punkt 5.6 „Wasserrecht“ vermerkt. 
 
Die Hinweise wurden unter den genannten Kapiteln in  der 
Begründung ergänzt . 
 
Die angemerkten Punkte beziehen sich auf einen baulichen Eingriff im 
ausgewiesenen Gebiet. Da lediglich eine Nutzungsänderung zu 
verzeichnen ist, bleibt der Bereich unangetastet und dem Vorhaben 
stehen keine Belange gegenüber. 
 

 
7 – Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
6) Altlasten/Bodenschutz Teilbereich 3 „Schleswiger Straße“ 
 
Änderung der Textpassage unter dem Punkt 3.3.4 Gebiets- und 
Bestandssituation in vom LK vorgeschlagene Formulierung.  
 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen und in der 
Begründung unter oben genannten Punkt entsprechend geändert. 
 
 
 
 
 
 
 
8) Abfallrecht 
Unter Beachtung der aufgeführten Hinweise bestehen keine Einwände 
zur Planänderung. 
 
Die Hinweise des Abfallrechts wurden unter Punkt 5. 7. in der 
Begründung berücksichtigt und ergänzt. 
 
 
 
  

 
7 – Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   

 
7 – Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilbereich 3 „Schleswiger Straße“ 
 
Die Änderung der Nutzung betrifft Flurstück 133 der Flur 37 Gemarkung 
Bitterfeld, welches sich im Besitz der LMBV befindet. Es bestehen keine 
Einwände gegen die Änderung der Nutzungsart seitens der LMBV. 
 
Die Planung der Entnahmestelle wird durch den Flächenänderung nicht 
beeinflusst, da keine baulichen Eingriffe vorgenommen werden. 
 
Es wird auf das Stadtsicherungsprojekt verwiesen, für welches die 
Firma MDSE zuständig ist. (Siehe Seite 33 der Abwägungstabelle) 
 
Der Hinweis wurde unter dem Punkt 5.5 in der Begrün dung 
ergänzt.  
 
 

 
8 – LMBV - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
Für die Teilbereiche „Wohngebiet Vor dem Muldedamm“ und 
„Mittelstraße“ werden objektkonkrete Baugrundgutachten zur Ermittlung 
der lokalen Grundwasserverhältnissen empfohlen. 
Der Hinweis wurde unter Punkt 5.6 „Wasserrecht“ in der 
Begründung hinzugefügt. 
 
Der Grundwasserwiederanstieg ist abgeschlossen. Die 
Grundwasserstände befinden sich im natürlichen 
Grundwasserschwankungsbereich und haben für die Änderung des 
Flächennutzungsplans keine Relevanz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   

 
8 – LMBV - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
Im Bereich 3 „Schleswiger Straße“ besitzt die MDSE 
Grundwassermessstellen und aktive Brunnen, die jederzeit zugänglich 
sein müssen. Diese dürfen nicht überbaut oder verbaut werden. 
 
Dies gilt ebenfalls für das Teilgebiet „Wohngebiet Vor dem Muldedamm“ 
Die genauen Leitungsverläufe sind aus den Anlagen zur Stellungnahme 
zu entnehmen. 
 
Die konkreten Messstellen werden objektbezogen betrachtet und sind 
aufgrund des Maßstabs nicht in der Planzeichnung des 
Flächennutzungsplans aufgeführt. 
 
In Vorbereitung von konkreten Bauvorhaben in diesen Bereichen sind 
die erforderlichen Abstimmungen mit der Mitteldeutschen Sanierungs- 
und Entsorgungsgesellschaft mbH (MDSE) vorzunehmen. 
 
 
Die Hinweise wurden in der Begründung unter Punkt 5 .5 
Grundwassermessstellen aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 

 

 
9 – Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (MDSE) - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   

 
9 – Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (MDSE) - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
Der Verfasser bezieht sich auf die bereits abgegebene Stellungnahme 
vom 05.03.2018 zum Vorentwurf. 
 
 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplans greift nicht in die 
Energieversorgungsanlagen der genannten Teilbereiche ein. 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes werden lediglich 
Hauptversorgungsleitungen mit überörtlicher Funktion berücksichtigt 
und nachrichtlich übernommen. 
 
Eine Eintragung des Leitungsbestandes hat im Rahmen der Erstellung 
eines Bebauungsplanes zu erfolgen. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, werden a ber im 
Flächennutzungsplan nicht berücksichtigt. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   

 

 
10 – MITNETZ Strom - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bereich Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg befindet sich ein Regionaler 
Entwicklungsplan für die Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 
(REP A-B-W) mit den Planinhalten „Raumstruktur, Standortpotenziale, 
technische Infrastruktur und Freiraumstruktur“ in Aufstellung.  
 
Die geplante Nutzung ist mit den in Aufstellung befindlichen Zielen der 
Raumordnung vereinbar und dem Vorhaben stehen keine Belange 
gegenüber. 
 
Der Hinweis wurde in die Begründung unter Punkt 4. „Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung“ in die Begründung 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 

 
11 – Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

 
11 – Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilgebiet 1 „Wohngebiet Vor dem Muldedamm“  

 
Verweis auf die Stellungnahme vom 20.08.2018 zum Bebauungsplan 
09-2019btf. 
Das Bedienen des Wohngebiets mit einer TK-Anlage erfolgt erst im 
Rahmen der Erstellung eines Bebauungsplanes und ist somit nicht 
Bestandteil des Flächennutzungsplans. 
 
Für den Flächennutzungsplan ist aufgrund des Maßsta bs 1:10.000 
keine Relevanz der oben genannten Punkte vorhanden und wird 
nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 

 
12 – Deutsche Telekom - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
In den Teilgebieten 2 „Mittelstraße“ und 3 „Schleswiger Straße“ 
befinden sich Telekommunikationslinien. 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplans greift nicht in den Bestand der 
Telekommunikationslinien ein. Es wird lediglich eine Änderung der 
Nutzung der betroffenen Teilgebiete vorgenommen. 
 
Für die weiterführende Planung z.B. im Bebauungsplan „Wohngebiet 
Vor dem Muldedamm“ werden die Hinweise entsprechend 
berücksichtigt und werden Teil der Erschließungsplanung. Der 
Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
Für den Flächennutzungsplan ist aufgrund des Maßsta bs 1:10.000 
keine Relevanz der oben genannten Punkte vorhanden und wird 
nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In allen Teilbereichen befinden sich Leitungsbestände der Stadtwerke 
Bitterfeld-Wolfen GmbH. 
Leitungsbestände der MITNETZ-Strom und MITNETZ-Gas wurden für 
die Änderung des Flächennutzungsplans abgefragt. 
 
Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes werden lediglich 
Hauptversorgungsleitungen mit überörtlicher Funktion berücksichtigt 
und nachrichtlich übernommen. Eine Eintragung des Leitungsbestandes 
hat im Rahmen der Erstellung eines Bebauungsplanes zu erfolgen. 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, werden a ber im 
Flächennutzungsplan nicht berücksichtigt.  
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
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